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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1985

Norm

EO §66

Rechtssatz

Ein Beschluß, durch den der vor der Tagsatzung gestellte Antrag auf Verlegung dieser Tatsatzung wegen

Nichtannahme des zur Begründung des Antrages angeführten hindernden Umstandes zurückgewiesen wurde (§§1222

Abs 4 Satz 2 und 135 Abs 2 ZPO: "verwerfen"), ist von der Rechtmittelbeschränkung des § 66 EO nicht betro?en und

daher durch ein abgesondertes Rechtmittel anfechtbar.
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